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Beschluss-Protokoll / 92. Sitzung des Gemeinderats von Seewen SO 
 
Legislatur   2017 -  2021 
 
Datum / Zeit   Dienstag, 11. Mai 2021, 19:30 Uhr bis 22:42 Uhr 
Ort    Altes Schulhaus  
 
Vorsitz     Simon Esslinger (ESS) 
  
Aus dem GR   Jeannette Itin-Imark (ITJ)  
    Gottfried Bachmann (BAG)  
    Kuno Trösch (TRK), entschuldigt abwesend 
    Alfred Mendelin (MEA)  
 
Aus der Verwaltung  Claudia Castañal Bouso (CAC)  
    Roland Baumgartner (BAR)  
    David Karrer (KAD), Traktandum 1 bis 7    
           
Beschlussprotokoll1  Claudia Castañal Bouso  
  
Gäste / Zuhörer   - 
     
Beschlussfähigkeit  Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt gemäss: 
    § 26  Gemeindegesetz 
 
Öffentlichkeitsstatus  Art. 32  InfoDG 
 
Weitere Verordnungen  Verordnung zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der 

Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (COVID-19) (CorGeV) 

 

Traktanden Wer Zielsetzung Beil. Beschluss-Nr. 

1. Traktandenliste vom 11. Mai 2021 ESS 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-81 

2. Nachtragskredite 
Jahresrechnung 2020 

KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-82 

3. Verpflichtungskreditkontrolle 
Jahresrechnung 2020 

KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-83 

4. Schliessung Verpflichtungskredite 
Jahresrechnung 2020 

KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-84 

5. Ergebnisverwendung 
Jahresrechnung 2020 

KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Nein 2021-85 

6. Jahresrechnung 2020 KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-86 

                                                
1 Bei elektronischem Versand – Dokument und Beschlüsse auch ohne Unterschrift gültig 
2 «Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind a) die Behörden und Dienststellen sowie die Kommissionen des Kantons und der Ge-
meinden (…) » – Art. 31 Gemeindegesetz: « (1) Die Verhandlungen der Gemeindeversammlung, des Gemeindeparlaments und des 
Gemeinderates sind in der Regel öffentlich. (2) Die Stimmberechtigten können die entsprechenden Unterlagen und Protokolle ein-
sehen. (3) Aus wichtigen Gründen kann das jeweilige Organ beschliessen, die Öffentlichkeit auszuschliessen. » 
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7. Kreditorenrechnung KAD 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-87 

8. Erneuerungswahlen  
Terminierung (übrige Behörden) 

ESS 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-88 

9. Planung Gemeindeversammlung ESS 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-89 

10. Validierung der Gemeinderatswahlen CAC 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-90 

11. Schulzahnreglement MEA 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-91 

12. Räumliches Leitbild 
Bedarfsanalyse, Fragebogen 

ESS 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-92 

13. Personelles 
(nicht öffentliches Traktandum) 

CAC 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 2021-93 

14. Personelles 
(nicht öffentliches Traktandum) 

CAC 
Beratung /  
Beschluss 

Ja 
ad acta / 
ohne Beschluss 

15. Informationen und Diverses Alle Diskussion Ja zurückgestellt 
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 1 
Allgemeine Verwal-
tung (ESS) 

Antrag / ESS 
Beschluss / GR 

Registratur 
0.23 
Gemeinderatssitzungen 

   

Geschäfts-Nr.  2019-36 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Traktandenliste 11. Mai 2021 2021-81 
 
Simon Esslinger informiert vorgängig kurz über die Abwesenheit von Kuno Trösch.  
 
Claudia Castañal Bouso ergänzt, nach Rücksprache mit Kuno Trösch habe selbiger entschieden, 
es bräuchte aufgrund der aktuellen Traktandenliste für diese Gemeinderatssitzung kein Ersatz-
mitglied.  
 
BESCHLUSS3 
Der Gemeinderat genehmigt die Traktandenliste einstimmig ohne Ergänzungen, Verände-
rungen und Nachträge. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
  

                                                
3 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 2 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.11.1 
Jahresrechnung 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2021-123 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Genehmigung Nachtragskredite  
Jahresrechnung 2020 

2021-82 

 
Alfred Mendelin möchte vorgängig wissen, ob tatsächlich erst die Nachtragskredite als erstes 
Traktandum zu Jahresrechnung 2020 zu beschliessen seien.  
 
David Karrer bejaht.  
 
SACHVERHALT 
In der Nachtragskreditkontrolle sind gewisse Nachtragskredite in der Finanzkompetenz des Ge-
meinderates und sind durch ihn zu genehmigen. Gemäss beiliegender Tabelle betrifft dies fol-
gende Laufnummern: 1 bis 20 
 
Durch die Gemeindeversammlung sind keine Nachtragskredite zu beschliessen. 

 
BESCHLUSS4 
Der Gemeinderat genehmigt die Nachtragskredite der Jahresrechnung 2020 Laufnum-
mern 1 bis 20 einstimmig.  
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
 
 
  

                                                
4 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 3 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.11.1 
Jahresrechnung 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2021-123 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Genehmigung Verpflichtungskreditkon-
trolle Jahresrechnung 2020 

2021-83 

 
SACHVERHALT 
Die Verpflichtungskreditkontrolle der Jahresrechnung zeigt den aktuellen Stand bzw. den Saldo 
der durch die Gemeindeversammlung genehmigten Rahmenkredite der Investitionen auf. Diese 
werden in der Jahresrechnung gemäss beiliegender Liste festgehalten. 
 
BESCHLUSS5 
Der Gemeinderat genehmigt die Verpflichtungskreditkontrolle Jahresrechnung 2020 zu-
handen der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021 einstimmig. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
  

                                                
5 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 4 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.11.1 
Jahresrechnung 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2021-123 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Schliessung Verpflichtungskredite Jah-
resrechnung 2020 

2021-84 

 
SACHVERHALT 
Nachfolgende Investitionen wurden im Jahr 2020 abgeschlossen und sind zu schliessen: 
 
Konto Bezeichnung Endsaldo in 

CHF 
Schlussabrechnung 

2136.5620.01 OSZD Investitionsbeiträge Kreis-
schule 

54’848 31.12.2020 

6130.5610.02 Sanierung Bürenstrasse 17’588 31.12.2020 
6152.5060.00 Anschaffung Salzstreuer 22’900 16.12.2020 
7101.5031.04 Sanierung Kirchweg/Kirchrain, 

Wasserleitung 
166’508 08.05.2020 

7101.5031.05 Wasserversorgung Sanierung 
Bürenstrasse 

367’425 14.12.2020 

 
BESCHLUSS6 
Der Gemeinderat genehmigt mit vier Stimmen und einer Enthaltung, die obgenannten 
Verpflichtungskredite mit der Jahresrechnung 2020 zu schliessen. Die Schliessung wird 
der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021 zur Kenntnis gebracht. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
 
 
  

                                                
6 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 5 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.11.1 
Jahresrechnung 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2021-123 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Ergebnisverwendung Jahresrechnung 2020 2021-85 
 
SACHVERHALT 
Die Jahresrechnung 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 671'693.11 aus. 
 
Gemäss Richtlinien der Rechnungslegung darf das Ergebnis, je nach Voraussetzungen wie 
folgt verwendet werden: 
 

 Zusätzliche Abschreibungen  
Dürfen nicht in Spezialfinanzierungen vorgenommen werden. Voraussetzungen für zu-
sätzliche Abschreibungen sind wie folgt: 
 
1. Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss aus 
2. Planmässige Abschreibungen sind kleiner als die Nettoinvestitionen 
3. Die zusätzlichen Abschreibungen sind die Differenz der Nettoinvestitionen zu den 

planmässigen Abschreibungen, jedoch höchstens der Ertragsüberschuss 
 

 Bildung Vorfinanzierung 
Benötigt Beschluss der Gemeindeversammlung in eigenem Traktandum. Der Zweck ei-
ner Vorfinanzierung ist genau zu bestimmen. Ist Gegenstand einer Vorstudie, der Inves-
titionsplanung im Finanzplan oder einer Absichtserklärung des Gemeinderates. 
Vorfinanzierungen werden lediglich für Investitionen oder zur Deckung von planmässi-
gen Abschreibungen gebildet. Vorfinanzierungen funktionieren ähnlich wie Rückstellun-
gen in der Privatwirtschaft. 
Die Vorfinanzierung darf maximal 5 Jahre bestehen. Wird ein Projekt nach 5 Jahren 
nicht realisiert, ist diese wieder aufzulösen. 
 

 Einlage/Entnahme in/aus finanzpolitische Reserve 
Um Ausfälle aufgrund der «Auf und Abs» des Steueraufkommens bei juristischen Perso-
nen oder den Wegzug von Steuerzahlern bei natürlichen Personen, welche ggf. Ein 
«Klumpenrisiko» darstellen, in einem Gemeindehaushalt aufzufangen, können Gemein-
den ab 01.01.2016 eine in der Bilanz offen ausgewiesene Schwankungsreserve in ihrem 
Finanzhaushalt führen, unter folgenden  
 
Voraussetzungen: 
1. Kein Bilanzfehlbetrag (Ertragsüberschuss ist vorhanden) 
2. Als maximal einzulegende Höhe gilt 10% des jeweiligen Fiskalertrages (Gemeinde-

steuer-aufkommen NP und JP) des jeweiligen Rechnungsjahres 
 

Auflösung von finanzpolitischen Reserven unterliegen folgenden Bedingungen: 
1. Kein operativer Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt 
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2. Für die Gemeinde Seewen wird der Richtwert (Kennzahl 3 «Eigenkapital zum Fiskal-
ertrag») von 60% unterschritten 

3. Entnahme ist maximal bis zur Höhe des Aufwandüberschusses zulässig bzw. durch 
die Entnahme darf der Bilanzüberschuss den Richtwert (siehe Punkt 2) nicht über-
schreiten. 
 

 Einlage in Bilanzüberschuss (Eigenkapital) 
Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Stand 01.01.2020: CHF 
1'921'145.28. 

 
BESCHLUSS7 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig die Einlage des Ertragsüberschusses von CHF 
671'693.11 in das Eigenkapital zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
 
  

                                                
7 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 6 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.11.1 
Jahresrechnung 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2021-123 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Genehmigung Jahresrechnung 2020 2021- 
 
SACHVERHALT 
Die Jahresrechnung 2020 wird kurz von der Finanzverwaltung vorgestellt. 
 
BESCHLUSS8 
Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung 2020 zuhanden der Gemeindeversamm-
lung vom 7. Juni 2021 einstimmig. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
  

                                                
8 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 7 
Finanzen und Steuern 
(ITJ) 

Antrag / KAD 
Beschluss / GR 

Registratur 
9.13.1 
Kreditoren 

   

 
Geschäfts-Nr.  

 
2019-4 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmittelung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Kreditorenliste 2021-87 
 
ANTRAG 
Die Finanzverwaltung stellt an den Gemeinderat folgenden Antrag: 
 

- Die vorliegende und aktuelle Kreditorenliste sei durch den Gemeinderat zu bewilligen und 
damit zur Zahlung freizugeben. 

- Die Restzahlung (Erste-Hilfe-Koffer, Samariterverein, bereits durch den Gemeinderat be-
willigt) sei ergänzend zur aktuellen Kreditorenliste zur Zahlung freizugeben.  

 
BESCHLUSS9 
Der Gemeinderat genehmigt die Kreditorenlisten als auch die Restzahlung von CHF 19.55 
(Samariterverein) und die damit verbundenen Zahlungsfreigaben einstimmig.  
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 
 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
 
  

                                                
9 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 8 
Allgemeine Verwal-
tung (ESS) 

Antrag / ITJ 
Beschluss / GR 

Registratur 
0.33 
Wahlen 

   

 
Geschäfts-Nr. 

 
2016-141 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Kommunale Erneuerungswahlen 2021 2021-88 
 
SACHVERHALT 
Der Gemeinderat wurde bereits gewählt, die Wahl des Gemeindepräsidenten folgt am 13. Juni 
2021 und in der Folge müssen auch alle Kommissionen durch den Gemeinderat neu gewählt 
werden. Der Gemeinderat hat sich im Legislaturprogramm vorgenommen, dafür zu sorgen, dass 
die politischen Strukturen nachhaltig sind und dass in der Gemeindepolitik eine gewisse Kontinu-
ität herrscht. Deshalb will der heutige Gemeinderat eine wichtige Rolle übernehmen, um einen 
guten Übergang in eine neue Amtsperiode zu schaffen ohne sich dabei in die Aufgaben der Par-
teien einzumischen und unter Einhaltung von strikter politischer Neutralität.  
 
Somit muss der Gemeinderat frühzeitig den Fahrplan für die kommunalen Erneuerungswahlen 
erstellen. Der Regierungsrat hat die Termine bereits bekanntgegeben.  
 
Bei der Beschlussfassung am 12. November 2020 wurde der Fahrplan (II.) für die Wahlen durch 
den Gemeinderat benannt, allerdings ohne Terminierung.  An seiner 86. Gemeinderatssitzung 
am 19. Januar 2021 hatte der Gemeinderat einstimmig den 15. Juni 2021 als Wahltermin für 
sämtliche Gemeindebehörden festgelegt.  
 
Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Wahl des Gemeindepräsidiums am 13. Juni 2021 
und dem noch unbekannten Wahlausgang, sollten demnach die übrigen Gemeindebehörden erst 
nach diesem Datum gewählt werden.  
 
Der Gemeinderat wird über einen neuen Termin diskutieren.  
 
BESCHLUSS10 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, dass sämtliche Gemeindebehörden durch den 
neu gewählten Gemeinderat der Legislatur 2021-2025 an der Gemeinderatssitzung vom 30. 
November 2021 gewählt werden. Der ergänzten Wahlterminfahrplan mit der entsprechen-
den Neuterminierung wird somit ebenfalls einstimmig genehmigt.  Der Amtsantritt aller 
übrigen Behördenmitglieder erfolgt am 1. Dezember 2021. 
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
  

                                                
10 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 9 
Allgemeine Verwal-
tung (ESS) 

Antrag / ESS 
Beschluss / GR 

Registratur 
0.1 
Gemeindeversammlung 

  

 
Geschäfts-Nr. 

 
2016-60 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Gemeindeversammlung 
Durchführungsort, Kosten, Traktanden 

2021-89 

 
SACHVERHALT 
Am Montag, 7. Juni 2021 findet 19:30 Uhr die Gemeindeversammlung statt. 
 
BESCHLUSS11 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die Turnhalle des Schulhaus Zelgli als Veran-
staltungsort am 7. Juni 2021, 19:30 Uhr mit der Traktandenliste (1. Jahresrechnung, 2. Fu-
sion Zivilschutz, 3. Schulzahlreglement, 4. Reglement über den Schulärztlichen Dienst, 5. 
Informationen aus dem Gemeinderat) zu bewilligen.  
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
  

                                                
11 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 10 
Allgemeine Verwal-
tung (ESS) 

Antrag / CAC 
Beschluss / GR 

Registratur 
0.33 
Wahlen 

   

 
Geschäfts-Nr. 

 
2016-141 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Validierung der Gemeinderatswahlen 2021-90 
 
SACHVERHALT 
Gestützt auf § 119 Buchstabe d des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. September 
1996 (BGS 113.111) erfolgt nach Ablauf der Beschwerdefrist die Validierung der Gemeinderats-
wahlen.  
 
Von den Ergebnissen der Erneuerungswahlen des Gemeinderates vom 25. April 2021, publiziert 
im Anschlagkasten und auf der Gemeinde-News-App am 25. April 2021, wird Kenntnis genom-
men. Innerhalb der 3-tägigen Beschwerdefrist (§ 160 GpR) wurde keine Beschwerde erhoben. 
Das Wahlprotokoll kann durch den Gemeinderat bewilligt und die Gemeinderatswahlen validiert 
werden. 
 
BESCHLUSS12 
Der Gemeinderat nimmt mit drei Stimmen und einer Enthaltung die Ergebnisse der Erneu-
erungswahlen des Gemeinderates vom 25. April 2021, publiziert im Anschlagkasten am 25. 
April 2021, zur Kenntnis. Innerhalb der 3-tägigen Beschwerdefrist (§ 160 GpR) wurde keine 
Beschwerde erhoben. Das Wahlprotokoll wird genehmigt und die Gemeinderatswahlen 
werden validiert. 

 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
  

                                                
12 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 11 Bildung (MEA) 
Antrag / MEA 
Beschluss / GR 

Registratur 
0.00.27 
Schulzahnreglement 

   

 
Geschäfts-Nr. 

 
2021-80 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Schulzahnreglement 2021-91 
 
SACHVERHALT 
Die Gemeinde Seewen SO hatte bislang kein eigenes Reglement über die Schulzahnpflege, son-
dern agierte im Verbund mit anderen Einwohnergemeinde im Dorneck. Dabei galt das Schul-
zahnreglement der Gemeinde Hofstetten-Flüh als Grundlage. Einzig die Regelung seitens Ge-
meinderat aus dem Jahr 2008 zeigt den Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeiten und 
die damit verbundene Umsetzung auf.  
 
Mit Schreiben vom 4. November 2019 wurden wir vom Verband der Solothurner Einwohnerge-
meinden über die neuen Bestimmungen zur Schulzahnpflege im Kanton Solothurn informiert. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, nicht nur das Regulativ anzupassen, sondern ein 
Schulzahnreglement zu erstellen, welches sich eng an das Musterreglement des Kantons und an 
jene unserer Nachbargemeinden Nuglar und Gempen als auch Bärschwil hält.  
 
BESCHLUSS13 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, das neue Schulzahnreglement der Gemeinde 
Seewen zu bewilligen (Inkraftsetzung 1. Oktober 2021) und der Gemeindeversammlung 
am 7. Juni 2021 zur Genehmigung vorzulegen.  
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
  

                                                
13 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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BESCHLUSS DER GEMEINDERATSSITZUNG 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 12 
Umwelt und Raum-
ordnung (ESS) 

Antrag / ESS 
Beschluss / GR 

Registratur 
7.81.0 
Leitbild 

   

 
Geschäfts-Nr. 

 
2019-38 

Öffentlichkeits-Status öffentlich x Medienmitteilung  

   Website x 

 Nicht öffentlich    

Räumliches Leitbild 
Bestandsanalyse 

2021-92 

 
SACHVERHALT 
Gemäss Planungs- und Baugesetz sind die Ortsplanungen alle 10 Jahre zu überprüfen. In See-
wen ist diese Frist seit mehreren Jahren erreicht. Zudem haben sich in der Zwischenzeit zahlrei-
che übergeordnete gesetzliche Rahmenbedingungen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene 
wesentlich verändert.  
 
Am 1. Mai 2014 ist das revidierte Raumplanungsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Mit der 
geänderten Rechtslage sind die Anforderungen an die kantonalen Richtpläne insbesondere im 
Bereich Siedlungsgebiet und Bauzonen gestiegen. Aus diesem Grund hat das Bau- und Justiz-
departement (BJD) eine kantonale Siedlungsstrategie als Grundlage für den kantonalen Richt-
plan entwickelt. Dabei hat der Kanton die Bauzonengrösse und den Bedarf für die nächsten 15 
Jahre für jede Gemeinde eingeschätzt. Diese Einschätzung erfolgte rein rechnerisch auf Grund-
lage von statistischen Daten. Sie wird mit den Gemeinden abgestimmt. 
 
Die kantonale Siedlungsstrategie verfolgt folgende Ziele: 
 
• Siedlungsgebiet (Bau- und Reservezonen) insgesamt nicht vergrössern 
• Innenentwicklung vor Aussenentwicklung fördern 
• Bauzonen bedarfsgerecht für die nächsten 15 Jahre festlegen 
• Handlungsspielräume für die Siedlungsentwicklung schaffen 
 
Der Gemeinderat hatte im Rahmen eines Einladungsverfahrens im Juli 2019 beschlossen, die 
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG mit der fachlichen Begleitung und Beratung der Arbeits-
gruppe der Gemeinde Seewen zur Erarbeitung des räumlichen Leitbildes zu beauftragen. 
 
Mit dem räumlichen Leitbild zeigt die Gemeinde auf, wie und wo sie sich weiterentwickeln will. 
Das Leitbild dient als Steuerungsinstrument für eine erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde, ins-
besondere ist es eine Grundlage für die nachfolgende Ortsplanungsrevision. 
 
In der vorliegenden Bestandsanalyse und dem dazugehörigen Bevölkerungsfragebogen wurde 
als Grundlage für die Ortsplanungsrevision die Entwicklung der Gemeinde der letzten Jahre ana-
lysiert, rückblickend auf die Entwicklung der letzten Jahre detailliert. 
 
Anschliessend soll der Versand eines Fragebogens an die Bevölkerung erfolgen mit der entspre-
chenden Auswertung, um dann effektive Zielsetzungen für die Zukunft der Gemeinde Seewen in 
Leitsätzen zu formulieren.  
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Darauf aufbauend werden unter Einbezug der Bevölkerung die raumrelevanten Zielsetzungen für 
die Entwicklung der Gemeinde Seewen formuliert und in Leitsätzen festgeschrieben. Diese Ziel-
setzungen zeigen eine übergeordnete Sicht und sind daher weder parzellenscharf noch grundei-
gentümerverbindlich. 
 
Im Rahmen der nachfolgenden Ortsplanungsrevision werden diese Leitsätze in Nutzungsplänen 
und Reglementen umgesetzt Die Leitsätze und der Leitbildplan gelten für einen zeitlichen Aus-
blick bis etwa ins Jahr 2040. 
 
BESCHLUSS14 
Der Gemeinderat beschliesst mit drei Stimmen und einer Enthaltung, die Bedarfsanalyse 
(Grundlagendokument) und den Fragebogen zu bewilligen und der Bevölkerung zur Ein-
sichtnahme und Mitwirkung vorzulegen (Juni 2021).  
 

 
 
Namens des Gemeinderates 
Seewen, 11. Mai 2021 
  
Simon Esslinger 
Gemeindepräsident 

Claudia Castañal Bouso 
Gemeindeschreiberin / Leiterin der Verwaltung 
 

 
 
  

                                                
14 Das Abstimmungsergebnis (Stimmenverteilung) ist in der elektronischen Geschäftsverwaltung (CMI AXIOMA) hinterlegt.  
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INFORMATIONEN 

Sitzung Datum Traktandum Ressort Typ / Kürzel 

Nr. 92-21 11. Mai 2021 15 Alle zurückgestellt 

 
ORDNUNGSANTRAG 
Simon Esslinger stellt fest, dass aufgrund der aktuellen Uhrzeit, kein weiteres Zeitfenster für 
dieses Traktandum mehr vorhanden ist.  
 
Daraufhin stellt Simon Esslinger einen Ordnungsantrag auf Beendigung der Gemeinderatssit-
zung. Das Traktandum wird zurückgestellt. 
 
BESCHLUSS 
Die Gemeinderatssitzung wird einstimmig abgebrochen. Das Traktandum wird zurückgestellt.  
 
 
 
 
 
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 
Simon Esslinger 
 

 
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT  
Kuno Trösch 
 

 
2 BILDUNG  
Alfred Mendelin 
 
 
3 KULTUR UND FREIZEIT  
Alfred Mendelin 
 
 
4 GESUNDHEIT  
Gottfried Bachmann 
 
 
5 SOZIALE WOHLFAHRT  
Simon Esslinger 
 
 
6 VERKEHR 
Jeannette Itin 
 
 
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 
Kuno Trösch, Simon Esslinger 
 

- Glasfaserausbau Swisscom (Mergelplatz) 
 
 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 
Gottfried Bachmann 
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9 FINANZEN UND STEUERN 
Jeannette Itin 
 
 
AUS DER VERWALTUNG 
Claudia Castañal Bouso 

 
- Jungbürgereinladung an der Gemeinderatssitzung vom 25. Mai 2021 
- Einsprache Gebührenrechnung 
- Anschreiben (Einwohnerin) 
- 150 Jahre Küpfbrunnen (21. August 2021) 

 
 

AUS DER BAUVERWALTUNG 
Roland Baumgartner 
 


